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Vorstand und Aufsichtsrat der Kühlhaus Zentrum AG (ISIN DE 0006336100 / WKN 633 610) 
haben am 06.07.2010 eine gemeinsame Stellungnahme zum am 18.06.2010 veröffentlichten 
Pflichtangebot der Nordfrost GmbH & Co. KG gemäß § 14 WpÜG im Internet unter der Ad-
resse http://www.kuehlhaus-zentrum.de/de/investor-relations.htm veröffentlicht. Hierauf wur-
de durch Veröffentlichung einer Hinweisbekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger 
am 08.07.2010 hingewiesen.  

In der gemeinsamen Stellungnahme nach § 27 Abs. 1 WpÜG wurde von Vorstand und Auf-
sichtsrat im Zusammenhang mit der Bewertung des von der Nordfrost GmbH & Co. KG den 
Aktionären der Kühlhaus Zentrum AG gebotenen Angebotspreises unter Ziffer V. 2.2. darge-
legt, dass der Wert der zwei Grundstücke der Kühlhaus Zentrum AG in der Trettaustraße, 21107 
Hamburg, zu denen das Betriebsgrundstück und ein unbebautes Grundstück zählen, nur schwer 
geschätzt werden könne. Vorstand und Aufsichtsrat der Kühlhaus Zentrum AG haben unter Ziffer 
V. 2.3 ferner darauf hingewiesen, dass sie vor der Abgabe dieser Stellungnahme keine Bewer-
tung der Immobilien der Kühlhaus Zentrum AG durchgeführt hätten. Hierbei wurde seitens des 
Vorstands übersehen, dass es mit Datum vom 09.09.2009 ein Wertermittlungsgutachten gab. 
Vorstand und Aufsichtsrat nehmen diesen Umstand zum Anlass, ihre Ausführungen unter Ziffer 
V. 2.2 und Ziffer V. 2.3 ihrer gemeinsamen Stellungnahme wie folgt zu korrigieren bzw. zu er-
gänzen: 
 
Für die beiden Grundstücke der Kühlhaus Zentrum AG in der Trettaustraße, 21107 Hamburg, zu 
denen das Betriebsgrundstück und ein unbebautes Grundstück zählen, liegt ein Wertermitt-
lungsgutachten vom 09.09.2009 vor, das den Bodenwert mit EUR 6.046.471,00 und den Zeitwert 
der Gebäude mit EUR 16.768.560,99 angibt. Dieses Gutachten wurde im Zusammenhang mit 
dem Verkauf der Beteiligungen der Lange-HANSA-Holding GmbH, der Biomerx Vermögensver-
waltung GmbH sowie des Herrn Axel Wendt erstellt. Vorstand und Aufsichtsrat der Kühlhaus 
Zentrum AG halten die Wertansätze in dem Gutachten vom 09.09.2009 für fehlerhaft.  
 
Zum einen ist bei der Wertermittlung im Gutachten die durch einen Brandschaden in den 80er 
Jahren verursachte Bodenverunreinigung vollständig unberücksichtigt geblieben; des weiteren 
belegen nach Auffassung des Vorstandes und Aufsichtsrates die von der Lange-HANSA-Holding 
GmbH, der Biomerx Vermögensverwaltung GmbH sowie Herrn Axel Wendt für ihre Beteiligun-
gen erzielten Kaufpreise, dass der wahre Wert der Grundstücke in der Trettaustraße deutlich 
unter dem Wertansatz des Gutachtens vom 09.09.2009 liegen dürfte. Insbesondere der für das 
Gebäude angegebene Zeitwert erscheint als deutlich übersetzt, weil nach den Erfahrungen des 
Vorstands und des Aufsichtsrates der Kühlhaus Zentrum AG im Falle eines Wiederaufbaus des 
Gebäudes deutlich geringere Kosten anfallen müssten. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der Kühlhaus Zentrum AG sind deshalb der Meinung, dass für die 
Ermittlung des Liquidationswertes nicht auf die Wertansätze des Gutachtens vom 09.09.2009 
zurückgegriffen werden kann. Gleichwohl machen Vorstand und Aufsichtsrat das Wertermitt-
lungsgutachten vom 09.09.2009 hiermit als Anlage zum Zwecke der Transparenz zugänglich.  
 
Nach der unveränderten Einschätzung des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Kühlhaus 
Zentrum AG reichen die stillen Reserven im Immobilien-Anlagevermögen nicht annähernd aus, 
um einen Gewinn nach Steuern von mindestens EUR 12.346.338,70 erzielen zu können. Des-
halb liegt nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat der Liquidationswert je Kühlhaus Zent-
rum-Aktie unterhalb des Angebotspreises. Auf Grundlage der vorstehenden Ausführungen halten 
der Vorstand und der Aufsichtsrat der Kühlhaus Zentrum AG den Angebotspreis deshalb nach 
wie vor für finanziell angemessen. 
 
Zu weiteren Korrekturen und / oder Ergänzungen ihrer gemeinsamen Stellungnahme sehen der 
Vorstand und der Aufsichtsrat keine Veranlassung; insoweit haben die Ausführungen in der Stel-
lungnahme vom 06.07.2010 im Übrigen unverändert Gültigkeit, auf die verwiesen wird. 



  

 
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Kühlhaus Zentrum AG haben jeweils einstimmig am 
16. Juli 2010 die Veröffentlichung dieser Korrektur ihrer gemeinsamen Stellungnahme be-
schlossen. 
 
Diese Korrektur der gemeinsamen Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats der 
Kühlhaus Zentrum AG wird im Internet unter http://www.kuehlhaus-zentrum.de/de/investor-
relations.htm veröffentlicht. Auf die Veröffentlichung wird durch Hinweisbekanntmachung im 
elektronischen Bundesanzeiger hingewiesen. 

 

Hamburg, 16. Juli 2010 

 

Kühlhaus Zentrum AG 

Der Vorstand        Der Aufsichtsrat 

 

gez. Jens Kobbenbring    gez. Horst Bartels     gez. Eberhard Schodde   gez. Heike Schnell 

 
 
 
 
 
Anlage 
Wertermittlungsgutachten vom 09.09.2009 












































































